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Mitgliederversammlung der RG Wilhelmshof-Schlich 
am 29.06.2011 

Beginn  der Mitgliederversammlung um 19:35 Uhr. 

Ort:  Reiterstübchen im Wilhelmshof. 

Teilnehmerliste siehe Anlage 1. 

Offizielle Begrüßung  

• Um 19:35 wird die Mitgliederversammlung durch die 1. Vorsitzende Ruth De-
cker-Hock eröffnet. 

• Die fristgerechte Einladung zur Mitgliederversammlung wird festgestellt. 

• Es sind keine schriftlichen Anträge zur Tagesordnung eingegangen. 

• Auf Nachfrage werden an diesem Abend keine weiteren Anträge zur Tages-
ordnung gestellt. 

Genehmigung des  Protokolls der Mitgliederversammlu ng vom 19.03.2010  

• Das Protokoll der Mitgliederversammlung von 2011 wird nach der Namenskor-
rektur (Lambertz) einstimmig durch die Anwesenden genehmigt. 

Jahresrückblick 2011  

• Die 1. Vorsitzende beginnt mit dem Rückblick auf die Aktivitäten des 1. Halb-
jahres 2011: 

• Die bisherigen Aktivitäten des 1. Halbjahres 2011 waren der Osterbrunch, der 
in diesem Jahr bei sommerlichen Temperaturen sehr gemütlich bis in den frü-
hen Abend andauerte; der Dressurlehrgang bei Lillian Grepne, der so viel An-
klang gefunden hat, dass er wahrscheinlich im Herbst nochmals angeboten 
wird; die Pferderalley mit Pacour, die evtl. im nächsten Jahr wiederholt wird. 

 

Satzungsänderung  

• Wahl eines Jugendsprechers (eine Art Klassensprecher): dieses Amt soll kei-
ne Funktion im Vorstand haben, da dieser schon groß genug ist. Der Jugend-
sprecher/-in sollte den Sport- und Jugendwart unterstützen, er/sie nimmt an 
den Vorstandssitzungen teil, hat Rechte und Pflichten, aber eine andere Funk-
tion als der Sportwart, denn er/sie soll im Verein lediglich die Interessen der 
Jugendlichen vertreten.     

• Voraussetzungen: Wählbar ist jeder Jugendliche des Vereins der mindestens 
10 Jahre alt ist bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres. Die Wahlperiode be-
trägt jeweils ein Jahr. Kinder unter 6 Jahren haben kein Stimmrecht. Das 
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Stimmrecht der älteren Kinder/Jugendlichen gilt nur für die Wahl des Jugend-
sprechers/in. Der §8 VIII der Satzung ist zu ändern......bzw. zu ergänzen. Es 
folgt die Abstimmung: 

• Für die Satzungsänderung: von 15 stimmberechtigten anwesenden Personen 
stimmen 15 Personen dafür, es gibt keine Gegenstimmen und keine Enthal-
tungen.                                                                                                               

 

Haftung der Vorstandsmitglieder  

• Bisher gelten die gesetzlichen Vorschriften, d.h. die Haftung gegenüber Drit-
ten kann nicht ausgeschlossen werden. Der Ausschluss gilt nur gegenüber 
Mitgliedern bei leichter Fahrlässigkeit. Zur Zeit haften im Zusammenhang mit 
der Vereinstätigkeit sowohl der Verein, als auch die Vorstandsmitglieder mit 
Ihrem Privatvermögen. Das ist so nicht gewollt. Gem. Haftungsrecht sind nur 
der 1. und der 2. Vorsitzende von der Privathaftung unter bestimmten Voraus-
setzungen ausgeschlossen. Die übrigen Vorstandsmitglieder sollen mit in die 
Haftungsbeschränkung aufgenommen werden. => Einführung eines neuen 
Punktes in die Satzung unter § 12. 

• Für die Satzungsänderung: von 15 stimmberechtigten anwesenden Personen 
stimmen 15 Personen dafür, es gibt keine Gegenstimmen und keine Enthal-
tungen. 

• Nicht gezahlte Beiträge: von einigen Mitgliedern werden die Beiträge nicht ge-
zahlt. Die Einforderung durch den Verein und den Anwalt gestaltet sich 
schwierig. Dabei hat das Mitglied, das nicht zahlt, trotzdem Rechte, was den 
anderen Mitgliedern gegenüber unfair ist. Bisher ist das in § 5 Ziff. 3 der Sat-
zung geregelt. Dies würden wir gerne neu regeln. (s. Anlage Claudia Auten-
rieb): die Frist für die Einlenkung der Beschwerde soll von 6 auf 3 Monate ge-
kürzt werden. Es sind keine Rechte der Mitgliedschaft mehr zu nutzen und der 
Ausschluss kann kurzfristig erfolgen. Einwand von W. Lambertz: da die Mehr-
kosten für einen Ausschluss schwer zu beziffern sind, sollten diese nicht in die 
Satzung aufgenommen werden. Es entstehen durch Mahnungen ja Strafen, 
die dann weitergegeben werden. 

Für die Satzungsänderung: von 15 stimmberechtigten anwesenden Personen stim-
men 15 Personen dafür, es gibt keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen. 

 

 

 

Aktivitäten im 2. Halbjahr 2011  

• Am 05. August 2011 ist das Feuerwerk der Annakirmes, dies kann wieder bei 
Getränken und Essen vom Wilhelmshof aus geschaut werden. Das ist dann 
auch unser Tag für die Kiddy´s. Wir erwarten Vorschläge, z.B. für Grillen, Zel-
ten ....../ Aushang folgt. 

• Evtl. ein weiterer Dressurlehrgang im Herbst bei Lillian Grepne. 
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• Am 02. Oktober 2011 unser WBO Turnier. Nach der Genehmigung werden 
Helferlisten ausgehängt. Dazu bemerkte W. Lambertz: falls das Turnier in die-
sem Jahr nicht stattfindet, sollte man über einen Alternativtermin für 2012 
nachdenken, evtl. im August da dann nur WBO Turniere möglich sind wegen 
des Landesturniers Rheinland.  

Offizielles Ende der Mitgliederversammlung um 20:26Uhr.  


